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g) 
 
 

 

 
f) Im Rahmen der bisherigen Darstellungen (und ggfs. der Darstellungen 

des 2. Entwurfs) werden (in Abhängigkeit zur weiteren Abwägung) ins-
besondere auf den bisherigen Außenbereichsflächen zwischen Gut 
Wulfsdorf und den westlich angrenzenden Waldflächen bzw. der Stadt-
grenze Hamburgs keine weiteren Bauflächen bzw. Baumöglichkeiten im 
ehemaligen Außenbereich geschaffen werden 

 
g) Kenntnisnahme, dass die untere Denkmalschutzbehörde keine grund-

sätzlichen Bedenken erhebt. Die Anregungen der Punkte 1 bis 8 betref-
fen redaktionelle Änderungen der textlichen Erläuterungen innerhalb der 
Begründung bzw. des Umweltberichts. Inhaltliche Änderungen ergeben 
sich dadurch nicht. Die Hinweise werden entsprechend eingearbeitet. 

 
h) Kenntnisnahme. Eine entsprechende Korrektur der nachrichtlichen 

Übernahmen bzw. der Erläuterungen in der Begründung bzgl. der vier-
reihigen Lindenallee wird entsprechend korrigiert. 

 
i) Soweit Kenntnisse in der Bauverwaltung der Stadt Ahrensburg vorliegen 

sollten, werden die Ausführungen in der Begründung hierzu präzisiert. 
 
j) Die sich (auf Ebene des Bebauungsplans) überlagernden Festsetzungen 

von Flächen für die Landwirtschaft und weiteren, in der Stellungnahme 
des Kreises angesprochenen Festsetzungen, zur zukünftigen land-
schaftlichen und naturschutzfachlichen Ausgestaltung dieser Flächen 
müssen hier differenzierter dargestellt und erläutert werden. Ziel der sich 
überlagernden Festsetzungen ist es, die übergeordneten Planungsziele 
auf Ebene des Landschaftsrahmenplans und des Regionalplans (für den 
Planungsraum 1) sowie des Landschaftsplans der Stadt Ahrensburg zu 
gewährleisten und weiter zu entwickeln – westlich des Gutshofs Wulf-
sdorf ist hier ein regionaler Grünzug ausgewiesen. Entsprechende Maß-
nahmen zur Verbesserung des Landschaftsbilds wurden festgesetzt, 
ebenso wurde festgesetzt, dass hier keine baulichen Vorhaben (auch 
keine gem. § 35 BauGB privilegierten Vorhaben) errichtet werden dür-
fen. Vergleichbares gilt für die Fläche für Landwirtschaft östlich des Tei-
ches. Nach Maßgabe der unteren Denkmalschutzbehörde liegt dieser 
Bereich komplett im Mindestumgebungsschutzbereich für das denkmal-
geschützte Gutshaus und dem denkmalgeschützten Park, vergleichbare 
Regelungen sind entsprechend auch hier getroffen worden,  
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h) 
 
 
 
 
 
 
 
i) 
 
 
 
j) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k) 
 
l) 
 
 
m) 
 

 

insbesondere auch der Ausschluss von zukünftigen baulichen Vorhaben, 
auch dann, wenn diese gem. § 35 BauGB privilegiert sind. Dies sind im 
Übrigen auch die geforderten „besonderen städtebaulichen Gründe“, die 
vorliegen müssen, um diese Nutzungseinschränkungen festsetzen zu 
können. Sie wurden (mit Ausnahme des Mindestumgebungsschutzbe-
reichs) bereits in der Begründung zum ersten Entwurf aufgezeigt. 
Der Kreis Stormarn erhebt zwar keine grundsätzlichen Bedenken gegen 
diese Planungsziele, jedoch erhebt er erhebliche rechtliche Bedenken 
gegen die „Koppelung“ der Festsetzung von „Flächen für die Landwirt-
schaft“ sowie den o.g. Festsetzungen, die eine Einschränkung der land-
wirtschaftlichen Nutzung nach sich ziehen. Entsprechend wird vorge-
schlagen der Empfehlung des Kreises zu folgen, diese oben dargestell-
ten „Flächen für die Landwirtschaft“ in einem 2. Entwurf als „private 
Grünflächen“ festzusetzen, Zweckbestimmung ist dann „Grün- und Wei-
deland“. Die o.g. „Einschränkungs“ – Festsetzungen können dann bei-
behalten werden. Dies gilt sinngemäß auch für die Darstellungen der 
Änderung des Flächennutzungsplans. Bezüglich der Frage nach der 
Wirtschaftlichkeit der landwirtschaftlichen Nutzung wird weiter vorge-
schlagen, dass sich der Betreiber des Gutshofs Wulfsdorf und der zu-
ständige Fachdienst der Stadt Ahrensburg im Rahmen der Abwägung 
zwischen den dargestellten übergeordneten Planungszielen und den 
Interessen der Landwirtschaft auf die „Tiefenschärfe“ der Festsetzungen 
verständigen soll. Eine Prüfung der Wirtschaftlichkeit der landwirtschaft-
lichen Nutzung ist auf Ebene der reinen städtebaulichen, planungsrech-
tlichen und umweltbezogenen Überlegungen und Festlegungen nicht 
oder nur sehr ungenügend möglich. 
 

k) vgl. Pkt. a) dieser Abwägungsvorschläge. 
 
l) Die redaktionellen Hinweise zur Planzeichnung und zur Planzeichenle-

gende werden berücksichtigt. 
 
m) aufgrund der Abwägungsvorschläge zur Stellungnahme der Forstbehör-

de Süd können Darstellungen zu Flächen für Wald entfallen. 
 
n) Der Anregung wird gefolgt – auch wenn das BauGB dies nicht zwingend 

vorsieht, werden die Grünflächen, auch in den Darstellungen der FÄ 
nach öffentlich und privat unterschieden. 
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n) 
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10. 

 

10. 
Kreis Stormarn 
Der Landrat 
Untere Denkmalschutzbehörde 
Az.: 51/102-334-30.1-001 
Vom 15.09.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Kenntnisnahme, dass die untere Denkmalschutzbehörde keine grund-

sätzlichen Bedenken erhebt. 
b) Die Anregungen der Punkte 1 bis 8 betreffen redaktionelle Änderungen 

der textlichen Erläuterungen innerhalb der Begründung bzw. des Um-
weltberichts. Die Hinweise werden entsprechend eingearbeitet. Inhaltli-
che Änderungen ergeben sich dadurch nicht.  
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20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
b) 
c) 
d) 
 

 

20. 
Amt für ländliche Räume Lübeck 
Az.: 2047/5121.12/11-62 Ahrensburg 889/ 
Vom: 15.09.2008 
 
Die Stellungnahme bezieht sich in der Betreffzeile sowohl auf die 34. Ände-
rung des Flächennutzungsplans wie auch zum Bebauungsplan Nr. 70A. Die 
Anregungen betreffen jedoch nur den Bebauungsplan, vgl. Abwägungsvor-
schläge zum Bebauungsplan Nr. 70A. 
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21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
b) 

 

21. Verkehrsbetriebe Hamburg -Holstein AG  
Vom: 15.09.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Kenntnisnahme, dass keine grundsätzlichen Bedenken erhoben werden. 
 
 
b) Kenntnisnahme. 
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e) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme bezieht sich in der Betreffzeile sowohl auf die 34. Ände-
rung des Flächennutzungsplans wie auch zum Bebauungsplan Nr. 70A. Die 
nachfolgenden Anregungen betreffen jedoch nur den Bebauungsplan, vgl. 
Abwägungsvorschläge zum Bebauungsplan Nr. 70A. 
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22. 

 

22. 
Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein 
Az.: Dez. 3 – Ahrensburg – Sto 
Vom: 18.09.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass keine Bedenken erhoben werden. 
Die Hinweise zu § 15 DSchG werden in den Bebauungsplan Nr. 70A über-
nommen. 
 
 

 


